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scheint ivöchentlich zweinial, Dienstags und Freitags , mit den wöchentlichen Gratis -Beilagen „Illustriertes Fainilienblatt " und „Landwirtschaftliche Mtt-
ilungen" und betrügt der Bezugspreis in der Expedition abgeholt pro Monat 5V Pfg . Durch die Post geliefert pro Quartal 1,75 Mark. Einzelne Nummer
i Pfg , — Da das „Kreisblatt " amtliches Organ ' von 82 Bürgernieistereien ist, haben Anzeigen die wirksamste Berbreitung. — Jnsertionsprei « : Die vier-"

gespaltene Kleinzeile oder deren Ranni nur IS Psg.

Das Kreisblatt wird von 80 Bürgermeistereien in eigene,n Kasten auSgehängt , wodurch Inserate die weiteste Verbreitung finden.

pflege
Nilli«No . uz.

Redaktion, Truck und Berlag von p . Kaesberjer in Westerburs.

Freitag , den 8 . Dezember 1916. 32 Jahrgang.
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Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

ie Büros des Landratsamts , iy der KreiSaus-
und Steuerverwaltung find s r das Publikum

” so,, H Uhr vormittags bis 12 Uhr mittags geöffnet,
lnchmittags sind die Büros für das Publikum ge¬
flossen. Ach ersuche um ortsübliche Bekanntmachung.

1Q1 Westerburg, den8. Dezember 1916._ Der  Landrat.
Itl- r An die Herren Bürgermeister de» Kreise«
»kr, nnd den Magistrat der Stadt Westerburg.

Bis zum 20 . Dezember 1916 sind mir die Zu - und Ab-
tu angslisten für das 3. Vierteljahr nebst den bei mehr als einer

. rr !iste angeordneten ZusammensteUuugen einzureichen.
. "o , Wegen Aufstellung der Listen bezw. der Zusammenstellun-

„ en verweise ich auf meine Verfügungeu vom 8. April 1914 , E.
- 8c31, und vom 29 . Juli 1915, E . 397.
nrnf  Westerburg , den 7. Dezember 1916.
9 9" Der Vorsitzende

der Einkommensteuer Uernnlag»mg« Kommisfton
632. de » Kreise » Westerburg

hres

Ihr. ,.
rung Vom 12 d . Mt » , ab haben die Einwohner von Rennerod,
dens Valdmühlen, Irmtraut, Seck und Hellenhahn-Sch. ihren Bedarf
Säst«n Fleischwaren nach Maßgabe der vorhandenen Vorräte nur
llen wch in Uennerod , die Einwohner von Westernohe, Oberrod,
kdürs ilsoff, Mittelhofen, Hüblingen und Neunkirchen nur noch iu
idatzMesternähr zu decken,
re ös ' Westerburg , den 8. Dezember 1916.

geös _ Orr vor listende de» Krrisaus schu sse»
An die Aerrc», Bürgermeister de» Kreises.

Durch Reichs -Gesetz vom 12. Juni 1916 sind verjchie-

U.

lene Aenderungen in den Bestimmungen über die Jnvaliden-
md Hinterbliebenenversicherung eingetreten . Unter Anderem hat
>as neue Gesetz eine Beitragserhöhung vorgeschrieben. Sie
vird am 1. Januar 1917 eintreten und beträgt für jede Lohn-
tnfe 2 Ufg. wöchentlich. Die Bekanntmachung der Landesver-
icherungsanstalt Hessen-Nassau in Kassel vom 19. Februar 1914
nbgedruckt im Kreisblatt No . 23 von 1914 über die Höhe der im
Kreise Westerburg zu entrichtenden Jnvalidenversicherungsbeiträge
rfährt daher vom 1. Januar 1917 ab die Aenderung , daß
ür die Beiträge der Lohnklassen >. II, III , IV und V statt

$$ker bisherigen Wochenbeiträge von 16, '24, 32, 40 und 48
Pfg. dir « eur « Satze von 18 . 36 , 84 . 43 und 50 Ufg.
treten. Beitragsmarken alten Wertes dürfen für Zeiten nach dem
l . Januar 1917 nicht mehr verwendet werden . Wer dann noch
Marken alten Werts hat , kann sie bei den Postanstalten umtau¬
chen. Dieser Umtausch muß aber spätestens innerhalb zweier
Jahre nach dem 1. Januar 1917 erfolgen.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht, diese Aenderung
>ur Kenntnis der Beteiligten zu bringen.

Westerburg . den 1. Dezember 1616.
I. 792._ De» Vor si tzende de» Uersichrrnngsnmle».

, Bekanntmachung.
Gemäß Ziffer 32 a Abs. 2 der Preußischen Ausführungs¬

vorschriften vom 9. Oktober d. Js . zum Reichsstempelgesetz in
der Fassung des vom 1. Oktober d. Js . ab in Kraft getretenen
Gesetzes über einen Warenumsatzstempel vom 26. Juni d . Js . wird
zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß für die Stadtgenieinde
und die Landgemeinden des Kreises Westerburg die Kreiskommunal-
kasse zu Westerburg für die Erhebung der Abgabe zuständig ist.

Wefterbnrg. den5. Dezember 1916.
Der Vorsitzende de» Kreisansschnsfe».

lei
nf«

Bekanntmachung.
Herr Bahnmeister Dewes zu Westerburg wird im Aufträge

der Landwirtschaftskammer am Könning , den 10 . d . Mt * , t*
Mridenhnhn im Gasthof Groß nach dem Dormittags -GotteS-
dienst und nachm . 3 l |2 Uhr in Kahn beim Gastwirt Gtzemalt
und am Könning , den 17 . d Mt «, « achm . 8 Uhr in Koitzen-
bach im Gasthof Krim einen Vortrag über Kaninchenzucht halten.

Ich ersuche die Herren Bürgermeister von Weidenhahn.
Hahn und Rothenbach und der umliegenden Ortschaften . für zahl¬
reichen Besuch besorgt zu sein.

Westertznrg, den 7. Dezember 1916.
De»' vor übende de» Kreisnnsschnsse».

Im Monat Oktober sind folgenden Personen Jagdscheine
ausgestellt worden:

_ A. Iahrrsjagd scheine.
ür Christian Schuy , Rendant . Härtlingen , gültig vom 1. 10 . ab

'*'* rwi r £Für Georg Wehr, Irmtraut,
Für Johann Wiesemann, Obersain,
Für Philipp Krebs, Steinmetz, Goldhausen
Für Josef Born, Vereinsvorsteher, Goldhausen
Für Kâ l Neizert, Kommerzienrat, Neuwied
Fpr Georg Wollweber, Rentner, Rennerod
Für Jakob Wörsdörfer, Jagdaufseher, Obersain
Für Max Lüster, Steinbruchsb. Westerburg
Für Ludwig Lanz, Lehrer, Wengenroth,
Für Viktor Göbel. Landmann, Rehe
Für Heinrich Ferger, Jagdaufseher. Berzhahn
Für Wilh. Schüler, Kaufmann, Gelsenkirchen

8 . Tagessogdscheine.
Für Hugo Gros, Hellenhahn-Schellenberg
Für Georg Winkler. Rennerod,

Westertznrg, den 27. November 1916.
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Der Knndrnt.
Bekanntmachung

über Kartoffeln . Vom 1. Dezember 1916.
Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmen

zur Sicherung der Volksernährung vom 22 . Mai 1916 (Reichs-
Gesetzblatt Seite 401 ) wird verordnet:

8 1. Die Regelung der Versorgung der Bevölkerung mit Speise --
kartoffeln (§ 2 der Bekanntmachung über die Kartoffelversorgung
vom 26 . Juni 1916 , Reichs-Gesetzbl. S . 590) hat nach dem
Grundsatz zu erfolgen , daß der Kartoffelerzeuger bis zum 31.
Dezember 1916 und vom 1. März 1917 bis zum 20. Juli 1917
auf den Tag und Kopf bis l l/2  Pfund Kartoffeln , in der Zeit
vom 1. Januar 1917 bis 28. Februar 1917 bis 1 Pfund Kar¬
toffeln seiner Ernte für sich und für jeden Angehörigen seiner
Wirtschaft verwenden darf . Im übrigen wird der Tageskopffatz
bis zum 31 . Dezember 1916 auf höchstens 1 Pfund Kartoffeln,
vom 1. Januar 1917 bis zum 20. Juli 1917 auf höchsten- */*
Pfund Kartoffeln mit der Maßgabe festgesetzt, daß der Schwer¬
arbeiter eine tägliche Zulage bis 1V* Pfund Kartoffeln erhält.

§ 2. Kartoffeln , Kartoffelstärke, Kartoffelstärkemehl sowie Er¬
zeugnisse der Kartoffeltrocknerei dürfen, vorbehaltlich der Vorschrift
im Absatz2, nicht verfüttert werden.

Verfüttert werden dürfen nur Kartoffeln , die nicht gesund
sind oder die Mindestgröße von 1 Zoll (2,72 Zentimeter ) nicht
erreichen . Die Verfülterung darf nur erfolgen an Schweine und
an Federvieh , und nur , soweit die Verfütterung an Schweine
und an Federvieh nicht möglich ist, auch an andere Tiere.

§ 3. Es ist verboten , Kartoffeln einzusäuern und die an die
Trockenkartoffel-Verwertungs-Gesellschastm. b. H. in Berlin ad-
zuliefernden Mengen zu vergällen oder mit anderen Gegenstän¬
den zu vermengen.



, . § 4 - 2 »r Deckung des für die Ernährung der Bevölkerung
brs zum 20 . Jull 1917 erforderlichen Bedarfs an Kartoffeln in
den Kommunalverbänden und Bezirken , die diesen Bedarf nicht
aus den der ihnen verfügbaren Vorräten decken können , haben
die Vermittlungsstellen (§ 7 der Bekanntmachung über die Kar¬
toffeln ersorgung vom 26 , Juni 1916 , Reichs -Gesetzbl . S . 590}
bte ihnen von der Reichskartoffelstelle aufgegebenen Mengen in
den Kommunaloerbänden ihres Bezirkes sicherzustellen

5 - ? ' e Dermittelungssrellen haben zur Durchführung der
Sicherstellung !die ihnen auferlegten Mengen auf die Kommunal-
verbande ihres Bezirkes nach Anweisung der Reichskartoffelstelle
zu verteilen . Soweit auf « rund der Sicherstellung gemäß 8 1
der Bekanntmachung vom 2. August 1916 (Reichs - Gesetzbl . S.
875 ) auf Anfordern der Reichskartoffelstelle Kartoffeln geliefert
sind , werden diese nach näherer Anweisung der Reichskartoffel,
stelle auf die nach § 4 sicherzustellende Menge angerechnet.

Die Kommunalverbände haben die ihnen zur Sicherstellung
aufgegebenen Kartoffelmengen auf die Gemeindebezirke unterzu-
verteilen . In den Gemeinden erfolgt die Unterverteilunq auf die
Kartoffelerzeuger durch den Gemeindevorstand.

§ 6. Die Kommunalverbände können bei den Kartoffelerzeuaern
auch dreien,gen Mengen sicherstellen , die zur Deckung des eigenen
Bedarfs des Kommunalverbandes erforderlich sind.

1* Kartoffelerzeuger haben ihre Kartoffelvorräte pfleglich
zu behandeln und dürfen sie in Höhe der bei ihnen sichergestellten
Mengen nicht verbrauchen noch durch Rechtsgeschäft darüber
verfugen.

Beschaffenheit der Kartoffeln , die auf Anfordern
der Reichskartoffelstelle zu liefern sind , gelten die Lieferungsbe-
dlugungen der Reichskartoffelstelle mit der Maßgabe , daß als
Speisekartoffeln gute , gesunde Kartoffeln von 1 Zoll (2,72 Zen¬
timeter ) Mrndestgroße geliefert « erden dürfen . ^
. . f 9- Wer als Kommunalverband und als Gemeinde im Sinne
dieser Verordnung anzusehen ist, regelt sich nach den Bestim¬
mungen der Landeszentralbehörden , die auf Grund des § 11 der
SSSnaftl 1 Äon ? Kartoffelversocgung öom 26' Juni 1916
(Reichs - Gesetzbl . S . 590 ) erlassen sind.

§ 10 . Wer den Vorschriften in den §§ 2 , 3 und 7 oder den
Anordnungen des Kommunaloerbandes oder der Gemeinde über
die Sicherstellung und Abgabe der sichergestellten Kartoffeln zu-
^Kndelt , wird nnt Gefängnis bis zu einem Jahre und mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
bestraft . Neben der Strafe können die Vorräte , auf die sich die
strafbare Handlung bezieht , ohne Unterschied , ob sie dem Täter
gehören oder nicht , eingezogen werden.

8 11 . Die Bekanntmachung Über die Verpflichtung der Kom-
munalverbande und der Kartoffelerzeuger zur Sicherstellung und
Vs ° be von Kartoffeln vom 2 . August 1916 (Reichs -Gesetzbl.
S . 875 ) und die Bekanntmachung über Kartoffeln vom 14 Ok-
l ° d« , 91 « (Reichs - Gesetzbl . S . 1165 ) werden ° ufg .h? ben Die
|U b' esen Bekanntmachungen erlassenen Ausführungsbestimmunqen
bleiben bis zur Aenderung durch die zuständigen Stellen in

§12 . Diese Derordnnng tritt mit dem 4 . Dezember 1916 in
rxrast.

HE « , den 1 . Dezember 1916.
Der fUüvtttetttv  des Reichskanzlers . Dr . Helfferich.

gesetzten Frist nicht vor so hat die Behörde die erforderliche «fftimml
Arbeiten auf lerne Kosten durch einen Dritten vornehmen z (relne
a lf n« Verpflichtete hat die Vornahme auf seinem Grur ?UTtö Söüoert lötntp in _ v •. . '
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Mitteln seines Betriebs zu gestattend
§ 4 . Erstreckt sich ein landwirtschaftlicher Betrieb über di t

Grenze eines Kommunalverbandes hinaus , so dürfen die beschla « l
nahmten Vorräte innerhalb dieses Betriebs von einem Kommr 0
naiverband in den anderen gebracht werden . Mit der Ankun ird oe

d. s ° nd . r . n « ° mmnn ° k -7b° nd . LZ
£ £ u hinsichtlich der Rechte aus der Beschlagnahme an d inwohi

b»9<bisherigen Kommunalverbandes . Ter Besitzer bat d 6 18
hJÄÄ ’ÄÄ ’Ä ^ ° S-n unter Angabe der Menge "
beiden Kommunalverbanden anzuzeigen . 3

§ 5 . Zulässig sind Veräußerungen an die Reichskartofielstell,
an dre von dieser bezerchneten Stellen und an den Kommuna
verbarg , für den die Vorräte beschlagnahmt sind

Trotz der Beschlagnahme dürfen aus ihren Vorräten : °
a) Besitzer von Kohlrüben diese zu ihrer Ernährung und zu Ä

Ernährung der Angehörigen ihrer Wirtschaft verwenden ; "Bemeind - n Knblriil, - » « »«• . - . r’  l

bis
ldgültic

8 19.
usführ
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b) Kohlrüben , nr F - nnh -unTL SinwL ^verwenden

hJfcÜ SÄ ter bÜCi e" mit  Genehmigung des Kommunaloer -, - »o

Ä .ggtSÄ ffc m,ttS tin  Zw -ihm'W

folgen
§ 20 .

Die Genehmigung ist nur zu erteilen , wenn die Durchhal - ? f, 1ber Viehbestände des Tierbalt - ^a »8 ^  s ». . ® 3U
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Bekanntmachung
fifcwr Kohlrübe « . Vom 1. Dezember 1916.

®tU, l b b« AÄtmachung über Kriegsmaßnahmen
Lut , Volksernahrung vom 22 . Mai 1916 (Reichs-
Gesetzbl . S . 401 ) wird verordnet:

, § Die im Reiche vorh ^ ndene !î ohküben ( Wruken , Boden-
kohlrab, , Steckrüben ) werden für den Kommunalverbarid beschlaq.
nahmt , m dessen Bezirk sie sich befinden . Ausgenommen sind
d,e Vorräte d.e be, Ankrasttreten dieser Verordnung im Eiqen-

stehen ^  ^ e'^ §' e‘neS  Bundesstaats oder Êlsaß -Lothringens

^ 2v An den beschlagnahmten Vorräten dürfen Veränderungen
mt , o ^ fttmntung des Kommunalorrbandes , für den sie be-

schtagnahmt sind , vorgenommen werden , soweit sich aus den 88
LÄ tf8  e Ä r  Das gleiche gilt von rechtste-
Ichastlichen Verfügungen über sie und von Verfügungen , die 'im
Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollzi ' hung 'erfolgen!

Werden beschlagnahmte Vorräte mit Zustimmung des Kom¬
munalverbandes oder nach den § § 3 bis 5 in den Bezirk eines
anderen Kommunaloerbandes gebracht , so tritt dieser mit der

^ tMte  m seinem Bezirke hinsichtlich der Rechte aus
bÜnS * 09" ®' ®" bU  ® tClIe be§  bisherigen Kommunalver-

. Der Besitzer der zu versendenden Vorräte hat die Ortsver-
anderung unter Angabe der Mengen beiden Kommunaloerbänden
binnen dre , Tagen anzuzeigen.

n. ^ . Ä -̂ ^ Ä ^ l° Snahmt - r Vorräte ist berechtigt und
verpflichtet , die zur Erhaltung ' der Vorräte erforderlichen Land-
lungen vormnehmen . Vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung
begonnene Transporte dürfen zu Ende geführt werden
x. R »mmt der Besitzer eine zur Erhaltung der Vorräte erfor-
derüche Handlung binnen einer ihm von der zuständigen Behörde

:aben
Sn abz
ennti

tung d-r Viehbestaride' des TiÄalters '!s 7rsvrd « ! un? L
Tierhalter andere Futterrüben zur Verfütterung nicht zur Der-
sugung stehen oder durch den Kommunalverband zur Verfügung
gestellt werden . Bis zun » 15 . Dezember 1916 bedarf es ' dieser
Genehmigung nicht . '

8 7 . Die Beschlagnahme endet mit dem freihändiaen Eiaen
tumserwerbe durch die Reichskartoffelstelle , durch die von  ihr ^ be-
reAeten Stellen oder durch den Kommunalverband , für den
beschlagnahmt ist , ferner mrt der Enteignung oder einer nach den
Vorschriften dieser Verordnung zuqelassenen Verwendung
SK̂ hiaÄ ? tr ÄVi eÄ eÄ °us der Anwendung der

! endgültig 7 et9cbm ' °" ^ ^ bet d,e höhere Verwaltungsbehörde
II - Enteignung.

äS Cr?\*nfUn§ ber  beschlagnahmten Kohlrüben
mcht freiwillig (§ 5 Abs . 1), so kann das Eigentum daran durch
Anordnung der zuständigen Behörde auf die Reichskartoffelstelle
übertragen werden . Beantragt diese die Uebereignung an eine
andere stelle , so ist das Eigentum auf letztere zu übertragen ; sie
,st ,n der Anordnung zu bezeichnen.

ÄÄ" 9 fi rc Besitzer so viel Kohlrüben zu
belassen , daß ihm zu seiner Ernährung und zur Ernährung der
Angehörigen seiner Wirffchaft täglich ein Pfund Kohlrüben für
jede Person bis zum 1. Apnl 1917 verbleiben 9 T
. 8 / 0 . Die Anordnung , durch die enteignet wird , kann an den

l bet aHA at  bes Bezirkes oder eines
Teiles des Bezirkes gerichtet werden ; im elfteren Falle geht da«
Eigentum über , sobald d,e Anordnung dem Besitzer »uaebt in
letzterem Falle mit Ablauf des Tages nach Ausgabe des amtlichen
Vlattes , in dem die Anordnung amtlich veröffentlicht wird

§ .Ä Uebernahmepreis wird unter Berücksichtigung des
Höchstpreises für Kohlrüben sowie der Güte und Verwendbarkeit
der Vorräte und unter Kürzung um eine Mark für den Zentner
von der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung von Sach-
o-rstandigen endgültig festgesetzt. Die baren Auslagen des Ver¬
fahrens tragt der Besitzer Den Betrag , um den der Uebernah-
meprels gekürzt i | t , erhalt der Kommunaloerband , aus dessen

q» ^ s/ ^ l8" ete Menge in Anspruch genommen wird.
Wnst der Besitzer nach , daß er zulässigerweise Vorräte zu

^herenPresie als dem Höchstpreis erworben hat , so istfa8ff b/^Ĥ tandspreis zu berücksichtigen.
btC  ® trctrtic fit“ ST « • 1

IU . Sewivtkchaftung der Kohlrüben « nd
„ „ _ Nerbrnuchsrcqlnno.
8 13- Die Reichskartoffelstelle hat für die Deckung des Bedarfs

an Kohlrüben , die als Ersatz für fehlende Kartoffeln erforderlich
ZU sorgen . Sie kann sich hierbei der Hilfe der nach 8 7

der Bekanntmachung über die Kartoffelversorguna vom 26 ^luni
191«, <R-ich- . S . ,°dbl . S 590) «taAteto ÄteiÄ
fmi>te der Kommunalverbände bedienen . Diese haben ihr auf
Verlangen Auskunft zu geben und sind an ihre Weisungen ae-
aen ^ n L Rerchskartoffelstelle trifft die näheren Bestimmun-
N - W °^ ung " " ' »-r -n Bedingungen für

e <1  n 4, ß ^r e ..Kommunalverbände , denen durch die Reichskartof¬
felstelle Kohlrüben zugewiesen werden , haben deren Verbrauch

. !| rem  f 1f tU  SU regeln . Dabei ist grundsätzlich davon au8

glelchstehen ® *WX  Ä0 ^ tü6en  einem Teile Kartoffeln

8 13 . Der Reichskanzler , die Landeszentralbehörden oder die
von diesen bestimmten Behörden können die Art der Regelung
(8 4) vorschreiben ; d,e Landeszentralbehörden oder die von diesen

r- ’.T !~ r »- vy . ■¥ •»* *' « • -wvmuyme uu [ «einem W>rUrtS16.
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»erliche, ŝtimmten Behörden können die Regelung für sämtliche oder
men z ^zelne Kommunalverbände selbst vornehmen.

Brun § 16. Die Kommunalverbände können in ihren Bezirken Lager¬
ist de ume für die Lagerung der Vorräte in Anspruch nehmen . Die

ergütung setzt die höhere Verwaltungsbehörde endgültig fest,
iber di § 17. Die Kommunalverbände können den Gemeinden die Re-
»eschlag jung des Verbrauchs für den Bezirk der Gemeinde übertragen,
komm« oweit den Gemeinden die Regelung des Verbrauchs übertragen
Ankun jrd, gelten die §§ 14 bis 16 für die Gemeinden entsprechend,
rbande emeinden, die nach der letzten Volkszählung mehr als 1000Ö

an d nwohner haben , können die Uebertragung verlangen.
: hat di § 18. lieber Streitigkeiten , die bei der Verbrauchsregelung (88
Menget bis 17) entstehen, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde

ldgültig.
ffelstell, IV. Schlutzdellimmnnge « .
tmunal § ig Die Landeszentralbehörden erlassen die erforderlichen

irsführungsbestimmungen . Sie bestimmen, wer als Gemeinde,
t- . s Kommunalverband , als zuständige Behörde und als höhere
rno zu xrnialtungsbehörde im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.
ni>ei} 'y je können bestimmen , daß die den Kommunalverbänden und
wohne emeinden übertragenen Anordnungen durch deren Vorstände

folgen . ,
§ 20 . Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschrif-

n dieser Verordnung zulassen.
§ 21 . Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe

$ zu 10000 Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:
1. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte beiseiteschafft, insbe¬

sondere aus dem Bezirke des Kommunaloerbandes , für den
sie beschlagnahmt sind, entfernt , sie beschädigt, zerstört , ver¬
füttert , verarbeitet , verarbeiten läßt , zur Verarbeitung nn-
nimmt oder verbraucht;

2 . wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte verkauft , kauft oder
ein anderes Beräußerungs - oder Erwerbsgeschäft über sie
abschließt;

3 . wer die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen Hand¬
lungen (§ 3 ) pflichtwidrig unterläßt;

4 . wer eine ihm nach § 2 Abs. 3 und § 4 obliegende Anzeige
nicht in der gesetzten Frist erstattet oder wissentlich unvoll¬
ständige oder unrichtige Angaben macht;

5 . wer den Anordnungen zuwiderhandelt , die eine Landes¬
zentralbehörde , eine von dieser bestimmte Behörde , ein Koin-
munalverband oder eine Gemeinde, der die Regelung ihres
Verbrauchs übertragen ist, nach den Vorschriften dieser
Verordnung überlassen hat.

Neben der Strafe können die Gegenstände, auf die sich die straf-
are Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören
der nicht eingezogen werden.
§ 22 . Diese Verordnung tritt mit dem 4. Dezember 1916 in
rast.

Jürrlta , den 1. Dezember 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers , vr . Helfferich.
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Aa die Herren Bürgermeister des Kreises.
Auf die Bekanntmachungen über Kartoffeln und über Kohl-

aben vom 1. Dezember 1916 mache ich hiermit aufmerksam.
Sn abzuhaltenden Gemeindeversammlungen sind sie zur allgemeinen
kenntnis zu bringen . Weitere Verfügung wird noch ergehen.

Mrstrrdnrg , den 7. Dezember 1916.
Der Dor sich ende des Kreisansschnstes.

Bekanntmachung
»treffend die Entrichtung des Marennmsakstempels

für das Kalenderjahr 1816.
Auf Grund des § 161 der Ausführungsbestimmungen zum

teichsstempelgesetze werden die zur Entrichtung der Abgabe vom
Warenumsätze verpflichteten gewerbetreibenden Personen und
Gesellschaften im Kreise Westerburg aufgefordert , den gesamten
etrag ihres Warenumsatzes im Kalenderjahr 1916, sowie den

teuerpflichtigen Betrag ihres Warenumsatzes im vierten Viertel
es Kalenderjahres 1916 bis spätestens zum Ende des Monats
sanuar 1917 der Unterzeichneten Steuerstelle (Kreisausschuß
Lesterburg) schriftlich oder mündlich anzumelden und die Abgabe
steichzeitig mit der Anmeldung einzuzahlen.

Als steuerpflichtiger Gewerbebetrieb gilt auch der Betrieb
»er Land - und Forstwirtschaft, , der Viehzucht, der Fischerei und
»es Gartenbaues , sowie der Bergwerkbetrieb . Beläuft sich der

Zuni lahrumsatz auf nicht mehr als 3 000 Mk„ so besteht eine Ver-
ellen »Achtung zur Anmeldung und eine Abgabepflicht nicht.

' Wer der ihm obliegenden Anmeldungsverpflichtung zuwider-
ndelt oder über die empfangenen Zahlungen oder Lieferungen
»issentlich unrichtige Angaben macht, hat eine Geldstrafe ver-

für welche dem zwanzigfachen Betrage der hinterzogenen Ab¬
labe gleichkommt . Kann der Betrag der hinterzogenen Abgabe

'tos- l licht festgestellt werden , so tritt eine Geldstrafe von 150 Mk. bis
“ßOOO Mk. ein.

Zur Erstattung der schriftlichen Anmeldungen sind Bor-
ucke zu verwenden . Sie können bei der UnterzeichnetenSteuer¬
ille kostenlos entnommen werden . Auch werden bei den Ge¬

meinden des Kreises Vordrucke zur unentgeltlichen Abholung
''kreitgehalten und können auf Antrag den Steuerpflichtigen seitens
'i Unterzeichneten Hebestelle kostenfrei übersandt werden . Steuer¬

pflichtige sind zur Anmeldung ihres Umsatzes verpflichtet , auch
wenn ihnen Anmeldungsformulare nicht zugegangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, daß es sich für Betriebsin¬
haber , deren Warenumsatz nicht erheblich hinter 3 000 Mk. zurück¬
bleibt , zur Vermeidung von Erinnerungen empfiehlt , eine die
Nichteinreichung eine Anmeldung begründende Mitteilung zu
machen.

Westerburg , den 5. Dezember 1916.
Der Dorsttzende des Kreis ««« fchrrste«

de« Kreifrs Westerburg.
Die Sterbefälle von Kriegsgefangenen , die sich innerhalb

des Deutschen Reiches ereignen, müssen nach den Bestimmungen
der §§ 56 ff. des Personenstandkgesetzes angemeldet und vom
Standesbeamten des Sterbeortes beurkundet werden . Hierauf
beruht die Anordnung des Königlichen Kriegsministeriums in dem
Erlasse vom 2. Oktober 1914 — Nr . 3289/9 . 14 . M. A. Ziffer
2 Abs. 2 , daß Sterbefälle von Kriegsgefangenen , die innerhalb
des Deutschen Reiches stattfinden , „beim Standesamt des Sterbe¬
orts anzuzeigen sind." Diese Fassung entspricht derjenigen des
8 56 des P . St . G.

Daß der Standesbeamte , dem die Anzeige zu erstatten ist,
aber stets derjenige ist, der auch die Beurkundung im Standes¬
register vorzunehmen hat , ergibt sich aus den Bestimmungen des
Personenstandsgesetzes . Aus letzterem ergibt sich auch, daß die
Anlegung eines besonderen Sterberegisters für die verstorbenen
Kriegsgefangenen unzulässig ist.

Berti « , den 21. November 1916.
Der Minister de» Inner « . I . A. gez.: v. Jarotzky.

A« die Herren Standesbeamte « der Landgemeinde«
de» Kreises.

Abdruck zur Beachtung.
Westerdnrg . den 2. Dezbr. 1916. Der Landrat.

Gegenüber der ständigen Rechtsprechung des Königlichen
Oberverwaltungsgerichts — vgl. insbesondere Entscheidungen in
Staatssteuersachen Band XIV S . 255 ff- — kann nicht davon
Abstand genommen werden , die den Beamten bezw. Arbeitern
zu zahlenden Kriegsbeihilfen bezw. Teuerungs -Lohnzulagen als
Zuschüsse zu ihrer Besoldung und damit als Teile des der Ein¬
kommensteuer unterliegenden Einkommens ans gewinnbringender
Beschäftigung anzusehen.

Berlin , den 15. Nov . 1916.
Der Finanznrinister. I . A. : Heime.

An den Herrn Vorsitzenden der Einkommensteuer-Berufungskom-
misson in P.

Bekanntmachung.
Die vollziehende Gewalt im Korpsbezirk des XVIII . Armee¬

korps — mit Ausnahme des Befehlsbereichs der Festungen Mai « ;
und Koblenz — ist mit dem heutigen Tage auf mich übergegangen.

Frankfurt a . M ., den 28. November 1916.
Stellv ertr . Generalkommando de« 18 . Armeekorps.

Der stellvertr . Kommandierende General:
Riedel,  Generalleutnant.

Betr .: Belohn « « - ans Anlatz der Mieder ergreif « « -
flüchtiger Kriegsgefangener.

Den nachgenannten Kreisangehörigen ist anläßlich der Fest¬
nahme von entwichenen Kriegsgefangenen wegen der dabei be¬
wiesenen Umsicht und Energie und der durch die Wiederergrei-
fung dem Vaterlande geleisteten Dienste eine Ghrernrrkirnde
vom stell« . Generalkommando des 18. Armeekorps zuerkannt worden:

Wilhelm Jakob , Wegemarter i« Uentershanlev
Frankfurt «. Mai « , den 2. Dezember 1916.

Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
Verordnung.

Betr . : Uerbot der Werbetätigkeit gegenüber Arbeiter«
der Kriegsindustrie.

Jede Werbetätigkeit , um Arbeiter , welche bei im Dienste
der Heeresverwaltung beschäftigten Unternehmern oder in un¬
mittelbar oder mittelbar für Heeresbedarf tätigen Betrieben be¬
schäftigt sind, zum Aufgeben oder zum Wechsel ihrer Arbeitsstelle
zu veranlassen , wird verboten.

Zuwiderhandlungen werden gemäß § 9 b des Gesetzes über
den Belagerungszustand mit Gefängnis bis zu 1 Jahre , beim
Vorliegen mildernder Umstände mit Haft oder Geldstrafe bis zu
1500 Mk. bestraft.

Fra «kf« rt a. M ., den 14. November 1916.
Stellvertretende « Generalkommando . 18 . Armeekorps

Der Kommandierende General:
F r^ ih e rr von Gall,  General der Infanterie. _
Betr . : Ueberführirng von Leiche« GefaUe « er.

Auf Grund des 8 9b des Gesetzes über den Belagerungs¬
zustand vom 4. Juni 1851 und des Gesetzes vom 11. Dezember
1915 bestimme ich:

Bestattungsinstituten und anderen privaten Betrieben ist e8
verboten:

1. durch irgend welche Anzeigen oder Reklamen in Zeitungen
auf den Geschäftsbetrieb betr. die Ueberführung der Leichen
Gefallener hinzuweisen;
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2 . unaufgefordert ihre Dienste zur Ueberführung der Leichen
Gefallener mündlich oder schriftlich anzubieten.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einem
Jahre , beim Borliegen mildernder Umstände mit Hast oder
Geldstrafe bis zu 1500 Mk . bestraft.

FrarrKfnrt a . M . , den 2. Dezember 1916.
Ktrllnertrrterrde » GrneralKommaudo . 18 . Armeekorps.

Der stellvertr . Kommandierende General:
Riedel,  Generalleutnant.

Betr . : Polizei stunde und weibliche Personen
in Mirtschoftsloknle « .

Im Anschluß an meine Verordnung vom 27 . 4 . 1915 betr.
Polizeistunde — lUb 8826/3968 — bestimme ich aus Grund der
88 * und 9 fl des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4.
Juni 1851.

1. Die in Wirtschaftslokalen tätigen weiblichen Personen z. B.
Kellnerinnen , Äarmädchen , Artistinnen usw . sind der Polizei¬
behörde als solche von den Inhabern namhaft zu machen.
Diesen Personen ist es verboten , sich zu den Gästen zu setzen
oder von ihnen Getränk anzunehmen.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einem
Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände mit Hast oder
mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

2 . Die Polizeibehörden sind berechtigt , für Wirtschaftslokale,
deren Betrieb dem Ernste der Jetztzeit nicht entspricht , eine
frühere Polizeistunde , wie in der vorgenannten Verordnung
verfügte , festzusetzen.

3 . Die Inhaber der bezeichneten Lokale haben bei Zuwider¬
handlungen gegen die Vorschriften über die Polizeistunde,
oder beim Dulden des unter 1. verbotenen Treibens die
Schließung ihres Betriebes zu gewärtigen.
Fra « kf « rt a . M . , den 27 . November 1916.

Ptellnrrtretrnd - » Generalkommando . 18 . Armeekorps.
Der Kommandierende General:

- 8reiher r v on Gall , General der Infanterie.

Bekanntmachung
betreffend

Ankauf von Kälbmi zu Schlachtzwecken.
I.

. . . . In Abänderung unserer Bekanntmachung vom 10. Juni
1916 , Ziffer 1, betreffend Preise für Kälber zu Schlachtzwecken,
geben wir bekannt , daß unsere Mitglieder beim Ankauf von Käl¬
bern ZU Schlachtzwecken vom 4 . Dezember ab keine höheren als
nachstehende Preise ab Stall bewilligen dürfen.

Bis 50 kg Lebendgewicht Mk . 70 .— für 50 kg
von 50— 75 „ „ . 80 .— „ 50
und über 78 „ ' I 90 .- I 50 !

II.
«eberschreitung der Preisgrenzen wird mit zeitweiliger oder

dauernder Entziehung der AusweiSka " ' 'karte geahndet.

,m  Die vorstehenden Preise gelten für alle Ankäufe , die vom
Montag , den 4 . Dezember d . Js . ab bei den Viehhaltern getätigt
werden und kommen ab Montag , den 11 . Dezember d . Js .. aus
der Viehsammelstelle ausschließlich zur Apwendung.

Frankfurt a . M .. den 1. Dezember 1916.
?er Norfland des Niehhandelsoerkandes.

Weihnachtsbitte
der Wirkung » , und Pflegeanstalt Scheuer « b . Nassau a . L.
. Weihnachten , das Geburtssest des Heilandes , in dem Gott
der Menschheit die allergrößte Freude bereitet hat , kommt wieder
heran , und da wagen wir es , trotz des Krieges , der so große An¬
forderungen an die Mildtätigkeit stellt , für unsere 383 Pfleglinge
um Gaben der Liebe zu bitten , damit wir auch in diesem Jahre
ledern eine kleine Freude bereiten können . Unseren Kindern fehlt
größtenteils das Verständnis für den Krieg und den Ernst der
Zeit . Sie vertrauen kindlich gläubig , daß das Christkind mit
seinen schonen Sachen auch während des Krieges kommen wird
*LnJ > !5CUre”. b<J? ganze Jahr darauf . Wer möchte den an die
Schattenseite des Lebens Verwiesenen und doch so gern Fröhlichen
den Glaubm und diese Freude nehmen ? Freilich wird 's sparsam
sem das Christkind 1916 , aber unfern Kindern läßt sich auch mit
Wenigem viel Freude bereiten . Doch der zu füllenden Teller
sind gar vieles

Darum bitten wir unsere Freunde in Stadt und Land herz-
"ch . um ihre Hilfe , um Gaben in Geld , Spielsachen , Eßwaren
Kleidungsstücke usw . Wir haben für alles , was die Liebe uns
schenkt, Verwendung und sind für jede , auch die kleinste Gabe
herzlich dankbar . Es ergeht besondere Quittung.

Allen unseren Wohltätern wünschen wir in dieser ernsten
KriegSzeit em gesegnet Christfest!

Marti « , Pfarrer , Vorsitzender des Vorstandes.
Todt , .Direktor . ,

Die Postscheckkonto -Nummer der Anstalt ist Frankfurt a. M . 4000

Gebrauchte , leichte « « - mittellchmere

Drehbänke
für Ltlttnitionshrrftellttny sowie

gebrauchte Treibriemen
z« ka « fe « gesncht.

Westerwälder Eisengießerei und Maschinenfavri
Iafaf ('Hip . Montabaur.

Weihnachts -Album Jfr. I
enthaltend BO der beliebtesten Adrents-
Weihnachts -, Sylvester - u . Neujahrslieder

l r̂ 1 oder 2 Singstimmen mit leichter Klavierbedeituavausserdem: 3 Sl
2 Kompositionen für Klarier zu 2 Händen
1 Fantasie für Klavier zu 4 Händen

n«  i 1 J antasie. fü,r i »der 2 Violinen mit Klavier,
i . 1 34 zus . in 1 Band , prachtvoller Ausstattung , M.  1 25

• Singstimme allein M. —.20
Vonätig in allen Buch- und Musikalienhandlungensonst

VerieaV° rher,* *:e Emsen<iung des Betra*3 P«stfreie Zusendung vom
P . J . TONGER , Cöln a. Rh.

(Kroppach) Bhf. Iggelbach
Fernsprecher No. 8. Amt

Altenkircbeu (Westerwald)
Diingemittel

stets auf Lager.
Wegen unseren sämt¬

lichen sonstigen Artikeln
bitten wir bei Bedarf
um Anfrage.

Keu
einige Waggonladungen la . süßes
gutgeerntetes Miefe « he « für

- fttzt und später j * kaufen ge
lucht . Angebote mit Mengen

! angabe erbeten . Vermittler er-
' wünscht.

Eisfabrik « Luther
G « . b . H.

Frankfurt a . M . Langerstr . 23
! Fernspr . Hansa 301 , 416 u . 418.

Ilächste Lotterie!
Kaiser WilheliR-Heim-Lose

| zu Gunsten des Handwerker-
Erholungsheim in Traben-

Trarbach
ä t Mk. 11 Lose 10 Mk,
(gültig für zwei Ziehungen)
1- Ziehung am 22. Dezember

2365 Gewinne 30 000im W. v. Mk.
(Porto 15Pf ., beide Listen 40 Pf.

versendet Glücks -Kollekte

IHeinr.Deecke, Kreuznach.
Das Wohnhaus der Mttme

Fanst nebst Scheune , Stall
und Hausgarten ist zu verkaufen.

Näheres bei
G « fta « Schäfer , Westerburg.

70000 Weber'sche
Hausbackofe«

Kllckhkrdr, Flkischriiuchkr- und
Dörrapparate

beweisen deren Vorteile .Herd¬
dörren M . 19, Doppelte 33 .50

Preislisten umsonst!
Erste u . größte Spezialfabrik.

Anton Weber,
Ried - rkreistg lRhld . )

Gmpfehle:
Häringe (frische Sendung)
stillst grm. Kaffee »nifchu « g

Puddingpulver
Honigpulver

Uouilloimiirfel
Suppenwürze

Weiß -Stärke -Ersatz
Malz- und Kornkaffee
K. A. Seife und Seifenpulver

Naturreine Weine
Zigarren, Iigarkttkn und Tabak

in allen Preislagen.
Spezialität:

Lange Holländer und
Havaneser Zigarillos!
Man« Hauer, Wdtrhurß.

9Mk.
für sofort lieferbares:

Leinöl roh, gekocht
und gebleicht , sowie

Standöl,
ebenso kauft Terpentinöl,
Bleiwciss , Tran , Schel¬
lack und Friedeuslacbe.

S. H. Sondheim,
Farben - und Lackfabrikat e,

Giessen , Jordanlage II, Tel.20X4

Konservatorisch gebildete
Mnstklehrerin

erteilt gründlichen

KInikt-N«kttjchl.
Näheres bei

Herrn Kaufmann Kan»
fla « er ln Mrflerknrg.
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